
 
G e w i n n a b f ü h r u n g s v e r t r a g  

zwischen 

1. SNP Schneider-Neureither & Partner SE 
Speyerer Straße 4 
69115 Heidelberg 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRB 729172  

- im Folgenden „SNP“ - 

und 

2. EXA AG 
Speyerer Straße 4 
69115 Heidelberg 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter der HRB 714673, 

- im Folgenden „Tochtergesellschaft“ - 

Präambel 

Die SNP ist Alleingesellschafterin der Tochtergesellschaft.  

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien was folgt: 

§ 1 
Gewinnabführung 

(1) Die Tochtergesellschaft verpflichtet sich, während der Vertragsdauer ihren ganzen 
Gewinn entsprechend allen Vorschriften des § 301 AktG in seiner jeweils gültigen 
Fassung an die SNP abzuführen. 

(2) Die Tochtergesellschaft kann mit Zustimmung des Organträgers Beträge aus dem 
Jahresüberschuss insoweit in die Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 HGB) einstellen, 
als dies handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
wirtschaftlich begründet ist.  

(3) Während der Dauer dieses Gewinnabführungsvertrages gebildete andere Gewinn-
rücklagen sind– soweit rechtlich zulässig – auf Verlangen der SNP von der Tochter-
gesellschaft aufzulösen und unter den Voraussetzungen des § 301 AktG in seiner 
jeweils gültigen Fassung als Gewinn abzuführen. Sonstige Rücklagen und die 
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Gewinnvorträge und -rücklagen, die aus der Zeit vor Geltung dieses Vertrags stam-
men, dürfen nicht als Gewinn an den Organträger abgeführt werden. Gleiches gilt für 
Kapitalrücklagen, gleich ob sie vor oder nach Inkrafttreten dieses Vertrages gebildet 
wurden. 

(4) Die Verpflichtung zur Gewinnabführung besteht erstmals für den gesamten Gewinn 
des Geschäftsjahres, in dem der Gewinnabführungsvertrag durch Eintragung in das 
Handelsregister wirksam wird. Der Anspruch auf Gewinnabführung entsteht jeweils 
zum Schluss eines Geschäftsjahres der Tochtergesellschaft („Bilanzstichtag“) und 
wird zu diesem Zeitpunkt fällig.  

§ 2 
Verlustübernahme 

Die Vorschriften des § 302 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung gelten entsprechend. 

§ 3 
Aufstellung des Jahresabschlusses 

(1) Der Jahresabschluss der Tochtergesellschaft ist vor seiner Feststellung der SNP zur 
Kenntnisnahme, Prüfung und Abstimmung vorzulegen. 

(2) Der Jahresabschluss der Tochtergesellschaft ist vor dem Jahresabschluss der SNP 
zu erstellen und festzustellen. 

(3) Endet das Geschäftsjahr der Tochtergesellschaft zugleich mit dem Geschäftsjahr der 
SNP, so ist das zu übernehmende Ergebnis der Tochtergesellschaft im Jahresab-
schluss der SNP für das gleiche Geschäftsjahr zu berücksichtigen. 

§ 4 
Ausgleich und Abfindung 

Ein Ausgleich bzw. eine Abfindung gemäß §§ 304, 305 AktG an außenstehende Aktionäre 
findet nicht statt, weil außenstehende Aktionäre der Tochtergesellschaft nicht vorhanden 
sind. 

§ 5 
Inkrafttreten, Vertragsdauer, Kündigung 

(1) Dieser Vertrag bedarf der Zustimmung durch die Hauptversammlungen der vertrags-
schließenden Parteien.  Der Gewinnabführungsvertrag wird mit Eintragung in das 
Handelsregister des Sitzes der Tochtergesellschaft wirksam und gilt rückwirkend ab 
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dem Beginn des Geschäftsjahres der Tochtergesellschaft, in dem der Gewinnabfüh-
rungsvertrag wirksam wird.  

(2) Der Gewinnabführungsvertrag kann erstmals mit Wirkung zum Ablauf einer Dauer 
von fünf Zeitjahren (60 Monaten), berechnet ab dem Beginn des Geschäftsjahres der 
Tochtergesellschaft, in dem er gem. Abs. (1) wirksam wird, mit einer Frist von einem 
Monat gekündigt werden, soweit nicht ein wichtiger Grund nach Abs. (3) vorliegt. 
Wird der Gewinnabführungsvertrag nicht fristgemäß gekündigt, so verlängert er sich 
nach Ablauf der Fünfjahresfrist um jeweils ein Jahr. Für die Einhaltung der Kündi-
gungsfrist kommt es auf den Zeitpunkt des Zugangs des Kündigungsschreibens beim 
jeweiligen Vertragspartner an. 

Darüber hinaus kann der Vertrag bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist schriftlich gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbe-
sondere vor, wenn: 

• die SNP nicht mehr mit der Mehrheit der Stimmrechte an der Tochtergesell-
schaft beteiligt ist, 

• die SNP sämtliche oder einen Teil der Aktien an der Tochtergesellschaft veräu-
ßert oder überträgt; 

• eine Partei dieses Vertrags nach den Vorschriften des Umwandlungsgesetzes 
im Wege der Verschmelzung oder Spaltung umgewandelt wird; 

• eine Partei dieses Vertrags liquidiert wird; 

• an der Tochtergesellschaft im Sinne des § 307 AktG erstmals ein außenstehen-
der Gesellschafter beteiligt wird, 

• ein Rechtsformwechsel erfolgt und dadurch die Fähigkeit endet, Organträger 
oder Organgesellschaft einer ertragsteuerlichen Organschaft zu sein oder 

• die steuerliche Anerkennung der körperschaft- und ertragsteuerlichen Organ-
schaft nach Maßgabe dieses Vertrags durch Steuerbescheid oder Urteil be-
stands- bzw. rechtskräftig versagt wird oder droht auf Grund von Anweisungen 
der Finanzverwaltung versagt zu werden; oder 

• andere wichtige Gründe im Sinne von R 14.5 Abs. (6) KStR 2022 (Körperschaft-
steuerrichtlinien 2022) oder einer entsprechenden Vorschrift des deutschen 
Steuerrechts (Gesetze, Richtlinien, Erlasse, etc.) vorliegen, die im Zeitpunkt der 
Kündigung des Vertrags Anwendung findet und einen wichtigen Grund für die 
steuerlich unschädliche Beendigung des Gewinnabführungsvertrags vor Ablauf 
der Festlaufzeit nach § 3 Abs. 3 Satz 1 darstellt. 

(3) Endet der Vertrag, hat SNP den Gläubigern der Tochtergesellschaft nach Maßgabe 
von § 303 AktG Sicherheit zu leisten. 
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§ 6 
Schlussbestimmungen 

(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform. Dies gilt auch für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis selbst. 
Im Übrigen gilt § 295 AktG. 

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nichtig, unwirk-
sam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Best-
immungen hiervon unberührt. Das gleiche gilt, falls sich herausstellen sollte, dass der 
Vertrag eine Regelungslücke enthält. Anstelle der nichtigen, unwirksamen oder un-
durchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Regelungslücke soll dann 
eine angemessene Regelung gelten, die dem wirtschaftlich am nächsten kommt, was 
die Vertragsparteien gewollt hätten, wenn sie die Nichtigkeit, Unwirksamkeit, Un-
durchführbarkeit oder Lückenhaftigkeit gekannt hätten. 

(3) Bei der Auslegung einzelner Bestimmungen dieses Vertrages sind die Vorgaben der 
§§ 14 und 17 KStG sowie § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG in ihrer jeweils geltenden Fas-
sung bzw. gegebenenfalls die entsprechenden Nachfolgereglungen zu beachten. 
Soweit einzelne Bestimmungen dieses Vertrages mit § 2 dieses Vertrages in Konflikt 
stehen sollten, geht § 2 dieses Vertrages diesen Bestimmungen vor. 

(4) Gerichtsstand ist Mannheim. 

  



- 5 - 

 

 

Heidelberg, [DATUM] 2026 

SNP Schneider-Neureither & Partner SE 

gez. [●]      gez. [●]       

EXA AG 

gez. [●]      gez. [●]       

 


